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1 Einführung 

 

Der Bearbeitung liegt ein Bearbeitungsprozess im Rahmen der Erstellung 

des Luftreinhalteplans Berlin zugrunde, der sich über zwei Jahre erstreckt. 

Basis bildet die Bereitstellung der für den Luftreinhalteplan Berlin relevan-

ten verkehrlichen Datengrundlagen. Neben den erforderlichen Analyseda-

ten umfasst dieser Schritt die Prognosedaten 2020, 2025 und 2030, die im 

Zeitraum 2017/2018 erarbeitet wurden. Zur Erstellung der Prognosen wur-

de ein Verkehrsmodell genutzt, die darin berücksichtigten Strukturdaten 

und Infrastrukturmaßnahmen basieren auf dem Kenntnisstand 2017. 

Die Analyse nutzt die Verkehrsdaten aus der Verkehrsmengenkarte 2014 

der Senatsverwaltung, die die zum Zeitpunkt der Bearbeitung aktuellste 

und umfassendste Grundlage darstellt. 

Die Bearbeitung der Szenarien der Fahrverbote erstreckte sich auf einen 

Zeitraum von 2018 bis 2019. 
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2 Ausgangssituation und Zielstellung 

Zur Berechnung der Emissionen aus dem Verkehrssektor als Grundlage für 

die Fortschreibung des Berliner Luftreinhalteplans sollen Verkehrsprogno-

sen für die Jahre 2020, 2025 und 2030 erstellt werden. Zudem sollen die 

mittleren Verkehrszustände nach HBEFA 3.3 für diese Jahresscheiben auf 

dem Berliner Hauptstraßennetz bestimmt werden. 

Das im Land Berlin vorgehaltene Verkehrsmodell weist den Prognosehori-

zont 2030 auf. Kernaufgaben sind die Erarbeitung eines Analysejahrs 2014 

mit den jeweiligen Strukturdaten, den zugehörigen Infrastrukturnetzmo-

dellen und den aktuellen Verhaltensparametern sowie die Ermittlung des 

Prognosehorizonts 2030 mit den derzeit absehbaren Entwicklungserwar-

tungen.  

Das Verkehrsmodell des Landes Berlin ist ein integriertes Modell, in wel-

chem Elemente des Kfz-Verkehrs, des ÖV und des Radverkehrs enthalten 

sind. Auf die sich daraus ergebenden Besonderheiten ist bei der Aktualisie-

rung des Netzmodells bzw. der Netzmodelle zu achten.  

Aus den Verkehrsmodellen der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 

Klimaschutz für die Analyse 2014 und die Prognose 2030 wurden aufbau-

end eigene Zeitscheiben für Fragestellungen des Umweltbereichs für die 

Jahre 2020 und 2025 erarbeitet. Dazu wurde das vorhandene Mo-

dellinstrumentarium für das Analysejahr 2014 sowie das Prognosejahr 

2030 (Netzmodelle und Matrizen Kfz-Verkehr und ÖV) übernommen. Hier-

zu wurden durch den AG u.a. die Raumstrukturdaten 2020 und 2025 für 

Berlin für die aktuell gültige räumliche Differenzierung bereitgestellt.  

Das Verkehrsmodell bildet den werktäglichen Kfz-Verkehr (DTVw) ab. Zur 

Berechnung der Luftschadstoffbelastung sind jedoch die Verkehrsdaten als 

DTV bereitzustellen. Aus diesem Grund ist eine Umrechnung von DTVw auf 

DTV erforderlich. SenUVK stellt entsprechende Hinweise und Umrech-

nungsfaktoren von Verkehrsmengen zur Verfügung: 

https://www.berlin.de/senuvk/verkehr/datengrundlagen/umrechnungsfak

toren/download/Hinweise_Faktoren_Umrechnung_Verkehrsmengen.pdf . 

Zudem sind die durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärken (DTV) folgen-

der Fahrzeugkategorien für die Prognosejahre 2020 und 2025 zu berech-

nen: 

 Kfz 

 Pkw 

 Lkw ≤ 3,5 Tonnen (leichte Nutzfahrzeuge) 

 Lkw > 3,5 Tonnen (schwere Nutzfahrzeuge) 

 Linienbusse 
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 Reisebusse 

 Kräder 

Des Weiteren sollen die Verkehrszustände nach HBEFA 3.3 für die Progno-

sejahre 2020 und 2025 bestimmt werden.  

Die mittleren Verkehrsstärken (DTV) sind auf dem vom AG zur Verfügung 

gestellten Hauptverkehrsstraßennetz (StEP-Klassen I – IV des Detailnetzes 

Berlin) und im Nebenstraßennetz zu berechnen. Das Hauptverkehrsstra-

ßennetz umfasst rund 1.700 km. Für die Zwecke der Luftreinhalteplanung 

wurde dieses Netz um zusätzliche Teilungspunkte und Netzabschnitte er-

gänzt. Die Verkehrsleistungen im Nebennetz sollen in mit dem AG abzu-

stimmenden Teilflächen berechnet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass das Nebennetz im Verkehrsmodell des Landes Berlin vornehmlich zur 

Anbindung der Verkehrsbezirke an das Straßennetz dient. Hiermit wird 

eine bessere Feinverteilung des Verkehrs erreicht. Das Nebenstraßennetz 

(im Detailnetz Berlin als „Keine STEP-Stufe“ klassifiziert) ist im Verkehrs-

modell des Landes Berlin nicht vollständig enthalten. Eine entsprechende 

Anpassung für weitere Untersuchungen und letztendlich für die fahrzeug-

typ-abhängige Fahrleistungsberechnung für die Prognosejahre 2020 und 

2025 muss durchgeführt werden. 

Das Verkehrsmodell 2020 stellt darüber hinaus die Grundlage für die ver-

kehrliche Bewertung verschiedener Maßnahmenszenarien im Rahmen der 

Luftreinhalteplanung dar. Dazu gehören bspw. Fahrverbote mit unter-

schiedlicher Eingriffstiefe sowie nichtinfrastrukturelle Maßnahmen wie 

bspw. die Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung oder der Bewirtschaf-

tungskosten. 
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3 Grundlagenaufbereitung 

3.1 Verkehrsmodell 

Aus den Verkehrsmodellen der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 

Klimaschutz für die Analyse 2014 und die Prognose 2030 wurden die Mo-

delle der Jahre 2020 und 2025 abgeleitet. Dazu wurde das vorhandene 

Modellinstrumentarium für das Analysejahr 2014 sowie das Prognosejahr 

2030 (Netzmodelle und Matrizen Kfz-Verkehr und ÖV) übernommen. 

Diese berücksichtigen u.a. vorausschauend die Bevölkerungs- und Beschäf-

tigtenentwicklung sowie die bereits geplanten Veränderungen der Ver-

kehrsinfrastruktur für die Länder Berlin und Brandenburg bis zum Jahr 

2030. 

Darauf aufbauend bestand die Aufgabe, die im Modell bereits hinterlegten 

Infrastrukturmaßnahmen (Kfz-Verkehr und ÖV) hinsichtlich Status und Rea-

lisierung auf die Planungshorizonte 2020 und 2025 abzustimmen und in 

den zugehörigen Verkehrsmodellen zu hinterlegen. Vom AG wurde dazu 

nachfolgende Liste bereitgestellt.  

 

Maßnahme

A10 Ausbau Nordabschnitt zwischen AD Schwanebeck und AD Pankow (Berlin) 2016

A10 Ausbau Nordabschnitt zwischen AD Schwanebeck und AD Pankow (Brandenburg) 2020

A100 Neubau von AD Neukölln bis AS Am Treptower Park: 16. BA 2022

B179 Karl-Marx-Straße (2x1 Reduzierung Hermannplatz - Lahnstraße) 2018

B96 Boulevard Heidestraße 2017

B2/B5 Umgestaltung Unter den Linden 2025

Ausbau Invalidenstraße mit Anschluss an die Bernauer Straße im Bereich Nordbahnhof 2015

SOV 1. Abschnitt: zwischen Rummelsburger Straße und Köpenicker Landstraße (B96a) 2017

Sperrung Thusnelda-Allee 2017

Umbau Edisonstraße; Wegfall der Ersatzbrücke 2018

OWT westlicher Abschnitt: zwischen Straße An der Wuhlheide und Mahlsdorfer Straße 2025

Erweiterung Hauptstraße (in Verbindung mit Ostkreuz) 2020

Verkehrsberuhigung südlicher Groß-Berliner-Damm (Tempo 30) 2020

Sperrung Willy-Brandt-Straße (Rückbau Umfahrung Schweizer Botschaft) 2020

TVO Abschnitt von der B1/B5 bis Straße An der Wuhlheide 2025

Verkehrslösung Schöneweide 2025

L33 L33 Landsberger Chaussee 2025

Verbindungsstraße Karow – Baustraße/ B2 (2x1 Fahrspuren) 2025

Durchbindung Achillesstraße (Karow) (in Zus. mit Verbindungsstraße B2) 2025

Liste der Infrastrukturmaßnahmen Berlin Eröffnungs-

jahr

Infrastruktur Kfz-Verkehr - Bundesautobahnen

Infrastruktur Kfz-Verkehr - Bundesstraßen

Infrastruktur Kfz-Verkehr - Stadtstraßen
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Sperrung Am Nordhafen 2016

S9 Schönefeld - BER Terminal 2019

Turmbahnhof Karower Kreuz 2025

S21 Abschnitt Nordring - Hauptbahnhof 2025

S-Bahnhof Borsigwalde 2025

U5 U5: Brandenburger Tor - Alexanderplatz 2020

Straßenbahn Ostkreuz 2020

Straßenbahn Leipziger Straße 2025

Straßenbahn Turmstraße 2020

Straßenbahn Mahlsdorf (Verkehrslösung Mahlsdorf) 2020

Straßenbahn Wista II 2020

Straßenbahnverlängerung über Turmstraße hinaus 2025

Radweg parallel A100neu 2022

Radweg Ergänzung im Treptower Park 2025

Radweg Ergänzung Lankwitz 2025

Ergänzung Am Teltowkanal (Steglitz) 2025

Radweg Mauerpark 2025

Ergänzung nördl. Volkspark Rehberge 2025

Kongostraße 2025

Verlängerung Tornower Weg (Wittenau) 2025

Radweg am Seggeluchbecken 2025

TR7 Radweg am Akazienwäldchen 2025

TR7 Durchbindung Schwalbenflug 2025

Infrastruktur S-Bahn und Regionalverkehr

Infrastruktur U-Bahn

Infrastruktur Straßenbahn

Infrastruktur Rad

Infrastruktur Kfz-Verkehr - begleitende Maßnahmen

 
Tabelle 1 Infrastrukturmaßnahmen im MIV und ÖV 

Weiterhin bestimmen die Strukturdaten mit ihrer räumlichen Verteilung 

maßgebend die Verflechtungsbeziehungen innerhalb der Gesamtver-

kehrsmatrix. Deshalb erfolgte eine Anpassung der Kfz-Nachfragematrix auf 

Grundlage zeitlich differenzierter Daten zur Strukturdatenentwicklung. 

Nachfolgende Tabelle zeigt die Eckdaten der Bevölkerungs- und Beschäftig-

tenentwicklung gem. Verkehrsmodell. 
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Tabelle 2 Einwohner- und Beschäftigtenentwicklung Berlins bis 2030 

Die Einwohnerentwicklung speist sich aus der amtlichen Bevölkerungs-

prognose 2030 des Landes Berlin.1 Für die Untersuchung wurde der mittle-

re Pfad der Bevölkerungsentwicklung verwendet. Darüber hinaus wurde für 

die Ableitung der Beschäftigtenentwicklung der Deutschland-Report 20402 

verwendet. 

Die Daten der einzelnen Jahresscheiben wurden durch die Senatsverwal-

tung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz zur Verfügung gestellt. 

Im ÖPNV-Modell wurde der ÖPNV-Fahrplan 2017 versorgt. Zusätzlich wur-

den die künftigen starken Verkehrserzeuger wie der Flughafen BER mit den 

aktuellen Nachfragedaten berücksichtigt.   

Im Verkehrsmodell berücksichtigt sind darüber hinaus der Fernverkehr ent-

sprechend BMVI-Prognose sowie der Pendlerverkehr von und nach Berlin 

entsprechend der Strukturdatenentwicklung. Damit stand die Basis für die 

Ableitung der Verkehrsmodelle 2020 und 2025 zur Verfügung. 

Auf der Grundlage dieser Prognosenetzmodelle erfolgt die Berechnung der 

Kfz-Netzbelastungen für den Planungsnullfall 2020 und 2025, einschließlich 

einer verkehrlichen Wirkungsanalyse sowie der Be- und Entlastung im be-

einflussten Streckennetz (vgl. Kapitel 4 ff).  

Basis der Prognosebetrachtungen sind die auf der amtlichen Straßenver-

kehrszählung 2014 basierenden Analysedaten des LRP. Für die Berechnung 

der LRP-Prognosedaten wurden die im Modell ermittelten Veränderungen 

der Verkehrsstärken auf die Analysedaten des LRP angewendet. 

3.2 Netzreferenzierung 

In Berlin bildet das Detailnetz die Grundlage für netzbezogene Daten des 

Landes Berlin und wird deshalb auch als Basis für die Berechnung der Lärm- 

und Luftschadstoffsituation genutzt. Dementsprechend ist eine Verknüp-

fung zwischen den Belastungsdaten des Modellnetzes (Kfz-Verkehr) und 

den Angaben des Detailnetzes notwendig. Dies ist über eine richtungsbe-

                                                       
1 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Hrsg. (2016): Bevölkerungsprognose für 

Berlin und die Bezirke 2015-2030, Berlin.   
2 Prognos AG, Hrsg. (2014): Prognos Deutschland Report – Der Bericht zur Zukunft der Nation. 

Punkt., Berlin. 

Strukturdaten 2014 2020 2025 2030

Einwohner 3.517.364 3.752.709 3.802.695 3.828.211

Beschäftigte 1.806.194 1.890.000 1.888.000 1.897.000
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zogene Abschnitts-Referenz der Hauptverkehrsstraßen (HVS) möglich. Das 

Modellnetz für die Luftschadstoffberechnung besitzt bereits die Schlüssel-

brücke zum Detailnetz. Somit ist der Datenaustausch gewährleistet. 

3.3 HBEFA-Verkehrszustand 

Der Verkehrszustand gemäß Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßen-

verkehrs (HBEFA) Version 3.2/3.3 als dynamischer Teil der Verkehrssituati-

on wurde als aufbauend auf der Methodik der Analyse des IST-Zustands 

vorgenommen. Hierbei wurden für die Netzabschnitte, für die aufbereitete 

Floating Car Data (FCD) vorlagen (VIZ-Verkehrslagenetz) basierend auf 

minütlichen Geschwindigkeitsdaten dieser FCD der HBEFA-Verkehrszustand 

für das Kalenderjahr 2015 mittels Zuordnungsfunktionen zu kinematischen 

Kennwerten der HBEFA-Fahrzyklen (siehe Abbildung 1) abgeleitet. 

 
Abbildung 1  Zuordnungsfunktion (Prinzipdarstellung) 

Mit Hilfe gleichzeitig aus einem stundenfein aufgelösten Verkehrsmodell 

vorliegenden Kfz-Verkehrsstärken wurden hieraus HBEFA-Netzkapazitäten 

für die Abschnitte des VIZ-Verkehrslagenetzes zurückgerechnet (Kalibrie-

rung). Diese HBEFA-Netzkapazitäten stellen keine verkehrstechnischen 

Kapazitäten dar, sondern sind vielmehr eine Rechengröße, die bei der Be-

rechnung des HBEFA-Verkehrszustands an Abschnitten oder für Zeithori-

zonte benötigt wird, für die keine FCD vorliegen. Dies betrifft die Abschnit-

te außerhalb des VIZ-Verkehrslagenetzes im IST-Zustand sowie alle Ab-

schnitte in der Prognose. 
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Abbildung 2 Kalibrierte Netzkapazitäten auf dem VIZ-Verkehrslagenetz  

Hierzu wurden aus den Abschnitten mit vorliegenden HBEFA-

Netzkapazitäten per Analogieschluss auf die übrigen Abschnitte übertra-

gen. Vergleichbare Netzsituationen, Verkehrsströme und Verkehrsstärken 

waren hierbei die maßgeblichen Kriterien. Wichtig ist hierbei, dass diese 

HBEFA-Netzkapazitäten nicht konstant entlang von Streckenzügen sein 

müssen. Sie bilden vielmehr die unterschiedlichen Anteile der vier HBEFA-

Verkehrszustände „flüssig“, „dicht“, „gesättigt“ und „Stop-and-go“ entlang 

des Streckenzugs trotz gleichbleibender Kfz-Verkehrsstärke ab. Hierzu zählt 

beispielsweise der höhere Anteil des HBEFA-Verkehrszustands „Stop-and-

go“ im Zufluss zu Knotenpunkten, sodass bei gleicher Kfz-Verkehrsstärke 

prinzipiell der Anteil „Stop-and-go“ im Zufluss größer als im Abfluss der 

Knotenpunkte ist. 

Für Netzabschnitte, die in der Prognose vergleichbare Verkehrsströme 

(Quelle-Ziel-Beziehung und Zusammensetzung) wie im IST-Zustand aufwei-

sen, bleibt die HBEFA-Netzkapazität gegenüber dem IST-Zustand unverän-

dert bestehen. Bei Abschnitten mit infrastrukturellen Änderungen, und 

auch auf Abschnitten in deren Wirkungsumfeld, wurden die HBEFA-

Netzkapazitäten per Analogieschluss aus den übrigen Netzabschnitten mit 

FCD an die veränderten Rahmenbedingungen des Prognosehorizonts ange-

passt. Analog wurde mit neuen Straßen verfahren, für die im IST-Zustand 

bislang keine FCD vorlagen (z. B. Minna-Todenhagen-Straße). 

Die Berechnung der Verkehrsstärkeanteile der vier HBEFA-

Verkehrszustände wurde für den Prognosehorizont mit demselben Kapazi-
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tätsmodell unter Berücksichtigung von Tages-, Wochen- und Jahresgang 

sowie des stochastischen Anteils vorgenommen (siehe Dokumentation für 

den IST-Zustand, Kapitel 5.3). Im Ergebnis stehen die Anteile der vier HBE-

FA-Verkehrszustände am DTV abschnitts- und richtungsbezogen für das 

Prognosejahr 2020 bereit. 
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4 Netzbelastungen Planungsnullfall 2020 und 
2025 

Mit der Berechnung der Netzbelastungen für den Planungsnullfall 2020 und 

2025 liegen die für die Modellierung der Luftschadstoffbelastung benötig-

ten Verkehrsstärkewerte abschnittsbezogen als werktägliche Kfz-Belastung 

vor. In Abbildung 3 ist die Verkehrsbelastung für den Planungsnullfall 2020 

dargestellt. 

 

 
Abbildung 3 Planungsnullfall Prognose 2020, Kfz-Belastung 

Es zeigt sich das für Berlin typische Belastungsbild mit den hohen Ver-

kehrsbelastungen auf den nach Berlin führenden Radialen, insbesondere 

den Autobahnen, sowie der hohen Belastung auf dem städtischen Auto-

bahnring A100. Aus lufthygienischer Sicht stellen sich die städtischen 

Hauptverkehrsstraßen mit ihren eingeschränkten Kapazitäten und enger 

Bebauung kritischer dar. Hierzu gehören bspw. die Leipziger Straße und die 

Potsdamer Straße. Darüber hinaus ist die bedeutende Belastungsverände-

rung infolge der bis 2020 realisierten Infrastrukturveränderung hervorge-

hoben, wie z.B. die Entlastung des Ortsteils Schöneweide durch die Minna-

Todenhagen-Brücke. Bedingt durch den Anstieg der Verkehre im Fern- und 

Regionalverkehr sind Zunahmen auf den in die Stadt führenden Autobah-

nen A113, A115, A111 und A114 zu verzeichnen. 
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Abbildung 4 Prognose 2025, Kfz-Belastung 

Die Abbildung 4 zeigt die Verkehrsbelastung für die Prognose 2025. Auch 

hier werden die Wirkungen der zukünftigen Infrastrukturmaßnahmen be-

sonders deutlich, wie durch den 16. BA der A100 und der Tangentialver-

bindung Ost (TVO). 

Wie bereits einleitend unter Kapitel 2 beschrieben, werden die durch-

schnittlichen täglichen Verkehrsstärken (DTV) im Hauptverkehrsstraßen-

netz in nachfolgenden Fahrzeugkategorien für die Luftschadstoffberech-

nung bereitgestellt: 

• Kfz 

• Pkw 

• Lkw ≤ 3,5 Tonnen (leichte Nutzfahrzeuge) 

• Lkw > 3,5 Tonnen (schwere Nutzfahrzeuge) 

• Linienbusse 

• Reisebusse 

• Kräder 

 

Diese Daten, sowie die nach HBEFA 3.3 ermittelten mittleren Verkehrszu-

stände, bilden die Basis der Emissions- und Immissionsberechnungen für 

die LRP-Prognose 2020 und 2025. 
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5 Szenarienbetrachtung Fahrverbote 

5.1 Wirkungsweise der Fahrverbote 

Auf Basis der LRP-Prognosedaten 2020 werden für den Nullfall die Anteile 

der vom Fahrverbot betroffenen Fahrzeuge je Szenario berechnet. Bei der 

Analyse der Wirkungen des Fahrverbots ist zu berücksichtigen, dass sich 

nicht nur vom Verbot betroffenen Fahrzeuge verlagern, sondern dass in 

deren Folge freiwerdende Kapazitäten im Gegenzug durch „saubere Fahr-

zeuge“ aufgefüllt werden. In Abbildung 5 ist die Wirkung der Fahrverbote 

prinzipiell dargestellt. 

 

 
Abbildung 5 Wirkprinzip der Fahrverbote 

Zur Ermittlung der Wirkungen des Fahrverbots (Betroffene und nichtbe-

troffene Anlieger) sowie der Verlagerung Nichtbetroffener in die frei wer-

denden Kapazitäten auf den Abschnitten mit Fahrverbot, werden Anteils-

matrizen gebildet. Die Bildung der Anteilsmatrizen kann für Pkw, schwere 

Lkw und leichte Nutzfahrzeuge angewendet werden.  

Anschließend werden die jeweiligen Anteile für den Planungsnullfall und 

den Prognoseplanfall ermittelt. Die Veränderungen der Modellergebnisse 

„Fahrverbot“ gegenüber dem Nullfall werden auf die LRP-Prognosedaten 

2020 übertragen und die maßnahmenbezogenen LRP-Verkehrsdaten be-

stimmt. 
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Linienbusse, Reisebusse und Kräder bleiben unverändert, da sie durch die 

Matrix nicht abgebildet werden können. Bei den Bussen wird von einer 

Flottenerneuerung ausgegangen. 

Die Vorgehensweise zur Ermittlung der Verkehrsstärkewerte infolge der 

Fahrverbote ist in Abbildung 6 dargestellt.   

 

 
Abbildung 6 Vorgehensweise zur Modellumsetzung 

5.2 Szenariengestaltung 

Die Immissionsberechnungen für die LRP-Prognose 2020 bilden die Grund-

lage für die Entwicklung der Szenarien zu Dieselfahrverboten im Berliner 

Hauptverkehrsstraßennetz.  

Die relevanten Straßenabschnitte weist die nachfolgende Tabelle aus. 
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Tabelle 3 NO2-Hotspots 

Folgende Szenarien werden in ihrer Wirkung betrachtet: 

Szenario 1 

Fahrverbote für Diesel-Pkw der Abgasstufen EURO 0 bis einschließlich EU-

RO 5. Dies betrifft 16,3 % der in Berlin verkehrenden Pkw. 

Szenario 2 

Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge mit Ausnahme Linienbusse und Motorrä-

der der Abgasstufen EURO 0 bis einschließlich EURO 5. Dies betrifft:  

Straßenabschnitt von bis

Alt-Moabit Gotzkowskystr. Beusselstr.

Behrenstr. Mauerstr. Glinkastr.

Brückenstr. Köpenicker Str. Rungestraße

Brückenstr. Rungestr. S-Bahnhof Jannowitzbrücke

Dorotheenstr. Wilhelmstr. Friedrich-Ebert-Platz

Friedrichstr. Mittelstr. Dorotheenstr.

Friedrichstr. Unter den Linden Mittelstr.

Hermannstr. Silbersteinstr. S-Bahnbrücke

Hermannstr. Mariendorfer Weg Karnoldstraße

Invalidenstr. Chausseestr. Am Nordbahnhof

Joachimsthaler Str. Kantstr. Kurfürstendamm

Kaiserdamm Saldernstr. Sophie-Charlotten-Str.

Kaiser-Friedrich-Str. Kantstr. Pestalozzistr.

Kapweg Kurt-Schumacher-Damm Scharnweberstr.

Leipziger Str. Wilhelmstr. Bundesrat

Leipziger Str. Charlottenstr. Friedrichstr.

Leipziger Str. Friedrichstr. Leipziger Str. 21

Leipziger Str. Leipziger Str. 21 Mauerstr.

Leonorenstr. Kaiser-Wilhelm-Str. Saarburger Str

Mariendorfer Damm Westphalweg Königstr.

Mariendorfer Damm Königstr. Eisenacher Str.

Oranienstr. Oranienplatz Luckauer Str.

Potsdamer Str. Bülowstr. Alvenslebenstr.

Reinhardtstr. Charitéstr. Margarete-Steffin-Str.

Reinhardtstr. Margarete-Steffin-Str. Kapelle-Ufer

Sonnenallee Fuldastr. Weichselstr.

Sonnenallee Tellstr. Jansastr.

Spandauer Damm Autobahnbrücke Königin-Elisabeth-Str.

Spandauer Damm Klausenerplatz Sophie-Charlotten-Str.

Stromstr. Bugenhagenstr. Kurz vor Turmstr.

Tempelhofer Damm Kaiserin-Augusta-Str. Albrechstr.
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a) 16,3 % der in Berlin verkehrenden Pkw, 

b) 70,4 % der in Berlin verkehrenden leichten Nutzfahrzeuge, 

c) 39,6 % der in Berlin verkehrenden schweren Nutzfahrzeuge und 

d) 51,9 % der in Berlin verkehrenden Reisebusse. 

Szenario 3 

Fahrverbote für Diesel-Pkw der Abgasstufen EURO 0 bis einschließlich EU-

RO 6c. Dies betrifft 35,3 % der in Berlin verkehrenden Pkw. 

Szenario 4 

Fahrverbote für schwere Nutzfahrzeuge (ab 3,5 t) der Abgasstufen EURO 0 

bis einschließlich EURO 5. Dies betrifft 39,6 % der in Berlin verkehrenden 

schweren Nutzfahrzeuge. 

Für die Szenarien 1-4 wird angenommen, dass nur 80% der jeweiligen vom 

Fahrverbot betroffenen Fahrzeuge die betreffenden Straßenabschnitte 

umfahren müssen, da das Dieselfahrverbot nicht für Anlieger gelten soll. 

In den Szenarien 5 und 6 werden keine Diesel-Fahrverbote berücksichtigt. 

Hier wird versucht eine Minderung der NO2-Belastung durch Nicht-

Infrastrukturelle Maßnahmen zu erreichen: 

Szenario 5 (NonInfra I) 

a) Jobticket 50 € 

b) Beschleunigung Radverkehr um 2 km/h 

c) Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung (50% innerhalb des S-

Bahnringes („großer Hundekopf“) 

Szenario 6 (NonInfra II) 

a) Jobticket 50 € 

b) Beschleunigung Radverkehr um 2 km/h 

c) Parkraumbewirtschaftung in der kompletten Innenstadt/des S-Bahn-

Ringes (0,75 € / 15 min.) 

Szenario 2a 

Das Szenario 2a setzt bezüglich der Abgasstufen auf Szenario 2 auf, gilt je-

doch nur für ausgewählte Hotspots. 

Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge mit Ausnahme Linienbusse und Motorrä-

der der Abgasstufen EURO 0 bis einschließlich EURO 5. Dies betrifft:  

a) 16,3 % der in Berlin verkehrenden Pkw, 

b) 70,4 % der in Berlin verkehrenden leichten Nutzfahrzeuge, 

c) 39,6 % der in Berlin verkehrenden schweren Nutzfahrzeuge und 

d) 51,9 % der in Berlin verkehrenden Reisebusse. 



 

 

© 2020 VMZ Berlin Betreibergesellschaft mbH. Alle Rechte vorbehalten.  

Szenarienbetrachtung Fahrverbote  23 

Die Fahrverbote gelten für folgende Strecken: 

 Leipziger Straße von Leipziger Platz (Ost) bis Charlottenstraße 

 Brückenstraße von Köpenicker Straße bis Holzmarktstraße 

 Reinhardstraße von Charitéstraße bis Kapelle-Ufer 

 Alt-Moabit von Gotzkowskystraße bis Beusselstraße 

 Friedrichstraße von Unter den Linden bis Dorotheenstraße 

 Stromstraße von Bugenhagenstraße bis Turmstraße 

Szenario 1b und 2b 

Für die Szenarien 1b und 2b werden neben den Abschnitten aus Szenario 

2a auch die A100 Fahrtrichtung Nord zwischen AD Funkturm (Überfahrt 

von der A115) und der AS Kaiserdamm (Auffahrt von der Knobelsdorffstra-

ße) mit Dieselfahrverboten belegt. 

Szenario 1b 

Fahrverbote für Diesel-Pkw der Abgasstufen EURO 0 bis einschließ-

lich EURO 5. Dies betrifft 16,3 % der in Berlin verkehrenden Pkw. 

Szenario 2b 

Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge mit Ausnahme Linienbusse und 

Motorräder der Abgasstufen EURO 0 bis einschließlich EURO 5. Dies 

betrifft:  

a) 16,3 % der in Berlin verkehrenden Pkw, 

b) 70,4 % der in Berlin verkehrenden leichten Nutzfahrzeuge, 

c) 39,6 % der in Berlin verkehrenden schweren Nutzfahrzeuge und 

d) 51,9 % der in Berlin verkehrenden Reisebusse. 

Die in den Szenarien ausgewiesenen Flottenanteile wurden vom AG auf-

grund detaillierter Kenntnisse der Zusammensetzung der Berliner Fahr-

zeugflotte vorgegeben. Die vorgegebene Annahme, dass ca. 80% der be-

troffenen Fahrzeuge den Straßenabschnitt umfahren, berücksichtigt einen 

Anteil Anlieger sowie Fahrzeuge mit Sondergenehmigungen. Hinsichtlich 

der erzielbaren Minderungspotenziale in der NO2-Belastung wird dadurch 

eine Überschätzung weitestgehend ausgeschlossen.  
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6 Ergebnisse - Kfz-Belastungen der Szenarien 

Nachfolgend werden die Wirkungen der Fahrverbotsszenarien in Abbildun-

gen dargestellt und beschrieben. Da die jeweiligen Szenarien in allen Hot-

spots umgesetzt werden, muss für die Ergebnisdarstellung ein größerer 

Netzausschnitt gewählt werden.   

6.1 Szenario 1 

In diesem Szenario gelten Fahrverbote für Diesel-Pkw der Abgasstufen EU-

RO 0 bis einschließlich EURO 5. Dies betrifft 16,3 % der in Berlin verkehren-

den Pkw. Es wird von einer Befolgungsrate von 80% ausgegangen. 

Die Abbildung 7 zeigt die Verlagerungseffekte der im Szenario 1 betroffe-

nen Dieselflotte im Netz. Die Dieselfahrverbote führen in den betroffenen 

Abschnitten zu Entlastungen (grün bis blau) bei den betroffenen Fahrzeu-

gen („alte“ Pkw) und zu Verlagerungen in benachbarte Abschnitte (rot). 

 
Abbildung 7 Belastungsdifferenz vom Fahrverbot betroffener Pkw – Szenario 1 

gegenüber Nullfall 

Die  

Abbildung 8 zeigt die Verlagerungseffekte der im Szenario 1 nicht betroffe-

nen Fahrzeuge („neue“ Pkw) im Netz. Die infolge der Verlagerungen alter 

Pkw freiwerdenden Kapazitäten werden durch neue Fahrzeuge aufgefüllt. 
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Dieser Effekt ist grundsätzlich auf die hohe Auslastung im Umfeld der Maß-

nahmen zurückzuführen.  

 
Abbildung 8 Belastungsdifferenz vom Fahrverbot nicht betroffener Pkw – Szena-

rio 1 gegenüber Nullfall 

In Abbildung 9 sind die Veränderungen in der Kfz-Gesamtbelastung (Verla-

gerungen alte und neue Fahrzeuge) mit den Zunahmen (rot) und Abnah-

men (blau) dargestellt.  

Zusätzlich sind grafisch die Zu- und Abnahmen mit Tempo 30 Bereichen 

überlagert. Im Nebennetz handelt es sich im Wesentlichen um Tempo 30-

Zonen (s. Abbildung 10). Eine Tempo-30-Zone ist ein Bereich des öffentli-

chen Straßenverkehrs, innerhalb dessen sich alle Fahrzeuge höchstens mit 

einer zulässigen Geschwindigkeit von 30 km/h fortbewegen dürfen. Zonen 

dieser Art dienen der Verkehrsberuhigung, insbesondere auch der Ver-

kehrssicherheit und dem Lärmschutz. Im Umfeld aller mit Fahrverbot be-

troffenen Abschnitte weisen die Modellberechnungen unerwünschte Ver-

kehrszunahmen im Nebennetz aus.  
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Abbildung 9 Belastungsdifferenz Kfz - Szenario 1 (80%) gegenüber Nullfall 
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Abbildung 10 Tempo 30-Zonen (Stand 2016) gem. Berliner Verkehr in Zahlen 

2017, (Quelle: SenUVK3) 

6.2 Szenario 2 

Im Szenario 2 gelten Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge mit Ausnahme Lini-

enbusse und Motorräder der Abgasstufen EURO 0 bis einschließlich EURO 

5. Dies betrifft:  

a) 16,3 % der in Berlin verkehrenden Pkw, 

b) 70,4 % der in Berlin verkehrenden leichten Nutzfahrzeuge, 

c) 39,6 % der in Berlin verkehrenden schweren Nutzfahrzeuge und 

d) 51,9 % der in Berlin verkehrenden Reisebusse. 

Es wird von einer Befolgungsrate von 80% ausgegangen. 

Auch für dieses Szenario wurden die Wirkungen des Fahrverbots auf die 

Fahrzeugklassen untersucht. Bei den Pkw unterscheiden sich die Wirkun-

gen nicht gegenüber dem Szenario 1. Die Verlagerungswirkungen bei den 

leichten und schweren Nutzfahrzeugen sind in Abbildung 11 bis Abbildung 

14 dargestellt. 

                                                       
3 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Hrsg. (2017): Mobilität der Stadt – Berli-

ner Verkehr in Zahlen 2017, Berlin. 
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Es zeigen sich bei den Verlagerungen betroffener leichter Nutzfahrzeuge 

und bei den Lkw innerhalb des Hauptnetzes vergleichbare Wirkungen wie 

bei den Pkw.  

 
Abbildung 11 Belastungsdifferenz vom Fahrverbot betroffener leichter Nutz-

fahrzeuge - Szenario 2 (80%) gegenüber Nullfall 
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Abbildung 12 Belastungsdifferenz vom Fahrverbot nicht betroffener leichter 

Nutzfahrzeuge - Szenario 2 (80%) gegenüber Nullfall 

 

 
Abbildung 13 Belastungsdifferenz vom Fahrverbot betroffener Lkw - Szenario 

2 (80%) gegenüber Nullfall   
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Abbildung 14 Belastungsdifferenz vom Fahrverbot nicht betroffener Lkw - 

Szenario 2 (80%) gegenüber Nullfall   

 
Abbildung 15  Belastungsdifferenz Kfz - Szenario 2 (80%) gegenüber Nullfall 
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6.3 Szenario 3 

Im Szenario 3 gelten Fahrverbote für Diesel-Pkw der Abgasstufen EURO 0 

bis einschließlich EURO 6c. Dies betrifft 35,3 % der in Berlin verkehrenden 

Pkw. Es wird von einer Befolgungsrate von 80% ausgegangen. 

Dieses Szenario stellt den stärksten Eingriff in den Pkw Verkehr innerhalb 

der untersuchten Szenarien dar. Entsprechend stark sind die Verlage-

rungswirkungen ausgeprägt, in deren Folge das Nebennetz im Vergleich zu 

Szenario 1 noch stärker von Verlagerungen betroffener Pkw belastet wird.   

Die verkehrlichen Wirkungen sind denen aus Szenario 1 vergleichbar. 

 
Abbildung 16 Belastungsdifferenz vom Fahrverbot betroffener Pkw - Szenario 

3 (80%) gegenüber Nullfall 
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Abbildung 17 Belastungsdifferenz vom Fahrverbot nicht betroffener Pkw - 

Szenario 3 (80%) gegenüber Nullfall 

 
Abbildung 18  Belastungsdifferenz Kfz - Szenario 3 (80%) gegenüber Nullfall 
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6.4 Szenario 4 

Im Szenario 4 gelten Fahrverbote für schwere Nutzfahrzeuge (ab 3,5 t) der 

Abgasstufen EURO 0 bis einschließlich EURO 5. Dies betrifft 39,6 % der in 

Berlin verkehrenden schweren Nutzfahrzeuge. Es wird von einer Befol-

gungsrate von 80% ausgegangen. 

Auch in diesem Szenario suchen sich die betroffenen Lkw alternative Ver-

bindungen innerhalb des Hauptnetzes. Aufgrund des geringeren Anteils der 

Lkw an der Gesamtverkehrsmenge sind Verlagerungen nicht betroffener 

Lkw nur in geringem Umfang zu verzeichnen. Im Kfz-Gesamtverkehr fallen 

demzufolge Zu- und Abnahmen der Verkehrsstärke gering aus.     

 

 
Abbildung 19 Belastungsdifferenz vom Fahrverbot betroffener Lkw - Szenario 

4 (80%) gegenüber Nullfall 
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Abbildung 20 Belastungsdifferenz vom Fahrverbot nicht betroffener Lkw - 

Szenario 4 (80%) gegenüber Nullfall 

 

 
Abbildung 21 Belastungsdifferenz Kfz - Szenario 4 (80%) gegenüber Nullfall 
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6.5 Szenario 5 

In Szenario 5 gelten keine Fahrverbote. Hier wird ausschließlich die Wir-

kung non-infrastruktureller Maßnahmen betrachtet, die NO2-Belastung zu 

mindern. Zu diesen Maßnahmen gehören das Jobticket für 50 €, die Be-

schleunigung des Radverkehrs um 2 km/h, sowie die Ausweitung der Park-

raumbewirtschaftung auf 50% der Fläche des großen Hundekopfes (S-

Bahn-Ring).  

Entsprechend ihres Wirkbereiches entfalten diese Maßnahmen eine deutli-

che Entlastung großer Teile der Innenstadt (s. Abb. 22). 

 
Abbildung 22 Belastungsdifferenz Kfz - Szenario 5 (NonInfra I) gegenüber Null-

fall 

6.6 Szenario 6 

Auch in Szenario 6 gelten keine Fahrverbote. Neben Jobticket für 50 € und 

Beschleunigung des Radverkehrs um 2 km/h wird die Parkraumbewirt-

schaftung auf den kompletten großen Hundekopf (S-Bahn-Ring) ausge-

dehnt.  

Mit diesen Maßnahmen wird eine weitere Entlastung nicht nur im großen 

Hundekopf, sondern auch im angrenzenden Stadtgebiet erreicht (s. Abb. 

23). 
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Abbildung 23 Belastungsdifferenz Kfz - Szenario 6 (NonInfra II) gegenüber 

Nullfall 

6.7 Szenarien 2a, 1b und 2b 

Nachfolgend werden die verkehrlichen Wirkungen für die Szenarien 2a, 1b 

und 2b in einzelnen Differenzkarten dargestellt. Sie unterscheiden sich von 

den bisher dargestellten Ergebnissen in ihrer räumlichen Wirkung (Begren-

zung der betroffenen Abschnitte). Darüber hinaus unterscheiden sich diese 

Szenarien in den betroffenen Fahrzeugarten. 

Die verkehrlichen Wirkungen werden nicht im Einzelnen für diese Szenari-

en beschrieben, sie sind jedoch für die Berechnung der Luftschadstoffbe-

lastung aufbereitet und zur Verfügung gestellt worden. Grundsätzlich ist 

festzuhalten, dass sich eher kleinräumige Verlagerungswirkungen auf um-

liegenden Alternativrouten zeigen, welche die Fahrzeugführer zur Meidung 

der verkehrsrechtlich gesperrten Abschnitte nutzen. Bei der Sperrung der 

A100 (Szenario 1b) werden dagegen auch großräumigere Verlagerungen in 

das Stadtstraßennetz zu erwarten sein.  

6.7.1 Szenario 2a 

Im Szenario 2a gelten Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge mit Ausnahme Li-

nienbusse und Motorräder der Abgasstufen EURO 0 bis einschließlich EU-

RO 5. Dies betrifft:  

a) 16,3 % der in Berlin verkehrenden Pkw, 
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b) 70,4 % der in Berlin verkehrenden leichten Nutzfahrzeuge, 

c) 39,6 % der in Berlin verkehrenden schweren Nutzfahrzeuge und 

d) 51,9 % der in Berlin verkehrenden Reisebusse. 

Es wird von einer Befolgungsrate von 80% ausgegangen. 

Die Fahrverbote gelten für folgende Abschnitte: 

Straßenabschnitt von bis 

Leipziger Str. Wilhelmstr. Bundesrat 

Leipziger Str. Charlottenstr. Friedrichstr. 

Leipziger Str. Friedrichstr. Leipziger Str. 21 

Brückenstr. Köpenicker Str. Rungestraße 

Brückenstr. Rungestr. Holzmarktstr. 

Reinhardtstr. Charitéstr. Margarete-Steffin-Str. 

Reinhardtstr. Margarete-Steffin-Str. Kapelle-Ufer 

Alt-Moabit Gotzkowskystr. Beusselstr. 

Friedrichstr. Mittelstr. Dorotheenstr. 

Stromstr. Bugenhagenstr. Turmstr. 

Tabelle 4 Fahrverbotsabschnitte Szenario 2a 

 
Abbildung 24 Belastungsdifferenz vom Fahrverbot betroffener Pkw - Szenario 

2a (80%) gegenüber Nullfall 



 

 

© 2020 VMZ Berlin Betreibergesellschaft mbH. Alle Rechte vorbehalten.  

Ergebnisse - Kfz-Belastungen der Szenarien  38 

 
Abbildung 25 Belastungsdifferenz vom Fahrverbot nicht betroffener Pkw - 

Szenario 2a (80%) gegenüber Nullfall 

 
Abbildung 26  Belastungsdifferenz vom Fahrverbot betroffener Lkw - Szenario 

2a (80%) gegenüber Nullfall 
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Abbildung 27 Belastungsdifferenz vom Fahrverbot nicht betroffener Lkw - 

Szenario 2a (80%) gegenüber Nullfall 

 
Abbildung 28 Belastungsdifferenz vom Fahrverbot betroffener leichter Nutz-

fahrzeuge - Szenario 2a (80%) gegenüber Nullfall 
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Abbildung 29 Belastungsdifferenz vom Fahrverbot nicht betroffener leichter 

Nutzfahrzeuge - Szenario 2a (80%) gegenüber Nullfall 

 
Abbildung 30  Belastungsdifferenz Kfz - Szenario 2a (80%) gegenüber Nullfall 
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6.7.2 Szenario 1b 

In diesem Szenario gelten Fahrverbote für Diesel-Pkw der Abgasstufen EU-

RO 0 bis einschließlich EURO 5. Dies betrifft 16,3 % der in Berlin verkehren-

den Pkw. Es wird von einer Befolgungsrate von 80% ausgegangen. 

Die Fahrverbote gelten neben den Abschnitten aus Szenario 2a auch für die 

A100 Fahrtrichtung Nord zwischen AD Funkturm (Überfahrt von der A115) 

und AS Kaiserdamm (Auffahrt von der Knobelsdorffstraße). 

 
Abbildung 31  Belastungsdifferenz vom Fahrverbot betroffener Pkw - Szenario 

1b (80%) gegenüber Nullfall 
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Abbildung 32  Belastungsdifferenz vom Fahrverbot nicht betroffener Pkw - 

Szenario 1b (80%) gegenüber Nullfall 

 
Abbildung 33  Belastungsdifferenz Kfz - Szenario 1b (80%) gegenüber Nullfall 
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6.7.3 Szenario 2b 

Im Szenario 2b gelten Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge mit Ausnahme 

Linienbusse und Motorräder der Abgasstufen EURO 0 bis einschließlich 

EURO 5. Dies betrifft:  

a) 16,3 % der in Berlin verkehrenden Pkw, 

b) 70,4 % der in Berlin verkehrenden leichten Nutzfahrzeuge, 

c) 39,6 % der in Berlin verkehrenden schweren Nutzfahrzeuge und 

d) 51,9 % der in Berlin verkehrenden Reisebusse. 

Es wird von einer Befolgungsrate von 80% ausgegangen. 

Die Fahrverbote gelten neben den Abschnitten aus Szenario 2a auch für die 

A100 Fahrtrichtung Nord zwischen AD Funkturm (Überfahrt von der A115) 

und AS Kaiserdamm (Auffahrt von der Knobelsdorffstraße). 

 
Abbildung 34  Belastungsdifferenz vom Fahrverbot betroffener Pkw - Szenario 

2b (80%) gegenüber Nullfall 
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Abbildung 35  Belastungsdifferenz vom Fahrverbot nicht betroffener Pkw - 

Szenario 2b (80%) gegenüber Nullfall 

 
Abbildung 36  Belastungsdifferenz vom Fahrverbot betroffener Lkw - Szenario 

2b (80%) gegenüber Nullfall 
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Abbildung 37  Belastungsdifferenz vom Fahrverbot nicht betroffener Lkw - 

Szenario 2b (80%) gegenüber Nullfall 

 
Abbildung 38  Belastungsdifferenz vom Fahrverbot betroffener leichter Nutz-

fahrzeuge - Szenario 2b (80%) gegenüber Nullfall 
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Abbildung 39  Belastungsdifferenz vom Fahrverbot nicht betroffener leichter 

Nutzfahrzeuge - Szenario 2b (80%) gegenüber Nullfall 

 
Abbildung 40  Belastungsdifferenz Kfz - Szenario 2b (80%) gegenüber Nullfall 
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7 Fazit 

Die Analyse von Dieselfahrverboten setzt eine differenzierte Kenntnis der 

Zusammensetzung der lokalen Fahrzeugflotte voraus, die in Berlin durch 

die regelmäßige Erhebung und Auswertung der in Berlin verkehrenden 

Fahrzeuge erfüllt wird. Durch die Bildung von Anteilsmatrizen zu den be-

troffenen und nichtbetroffenen Kfz der jeweiligen Szenarien ist eine diffe-

renzierte Abbildung der von Verlagerungswirkungen betroffenen und 

nichtbetroffenen Kfz im Straßennetz möglich. 

Grundlage dieser Betrachtung bildet die Gegenüberstellung der Ergebnisse 

der einzelnen Szenarien zum jeweiligen Planungsnullfall.  

Die Wirkungsanalysen im Verkehr zeigen je nach Eingriffsschwere unter-

schiedliche Verlagerungsanteile im Netz. Die infolge der Verlagerungen der 

vom Fahrverbot betroffener Pkw freiwerdenden Kapazitäten werden durch 

nicht betroffene Fahrzeuge „aufgefüllt“.  

Besonders kritisch sind die Verlagerungen vom Verbot betroffener Fahr-

zeuge zu bewerten. Sie führen zum einen auf den alternativen Strecken zu 

einer weiteren Erhöhung der Flottenanteile besonders emissionsstarker 

Fahrzeuge. Zum anderen führen sie zu einer Erhöhung der Verkehrsbelas-

tungen im Nebennetz. Hier stehen die Zunahmen in der Verkehrsstärke 

den Bemühungen um Verkehrsberuhigung entgegen. Auch die bereits um-

gesetzten Tempo 30-Regelungen können diese Verlagerungen nicht ver-

hindern. 

Für die Modellierung der Luftschadstoffbelastung werden für die von Zu- 

und Abnahmen betroffenen Straßenabschnitte die Flottenanteile für be-

troffene und nicht betroffene Fahrzeuge und Fahrzeugarten differenziert 

bereitgestellt.  

 


	Titelblatt
	Abbildungsverzeichnis 
	Tabellenverzeichnis 
	1 Einführung 
	2 Ausgangssituation und Zielstellung 
	3 Grundlagenaufbereitung 
	3.1 Verkehrsmodell 
	3.2 Netzreferenzierung 
	3.3 HBEFA-Verkehrszustand 

	4 Netzbelastungen Planungsnullfall 2020 und 2025 
	5 Szenarienbetrachtung Fahrverbote 
	5.1 Wirkungsweise der Fahrverbote 
	5.2 Szenariengestaltung 
	Szenario 1 
	Szenario 2 
	Szenario 3 
	Szenario 4 
	Szenario 5 (NonInfra I) 
	Szenario 6 (NonInfra II) 
	Szenario 2a 
	Szenario 1b und 2b 
	Szenario 1b 
	Szenario 2b 


	6 Ergebnisse - Kfz-Belastungen der Szenarien 
	6.1 Szenario 1 
	6.2 Szenario 2 
	6.3 Szenario 3 
	6.4 Szenario 4 
	6.5 Szenario 5 
	6.6 Szenario 6 
	6.7 Szenarien 2a, 1b und 2b 
	6.7.1 Szenario 2a 
	6.7.2 Szenario 1b 
	6.7.3 Szenario 2b 


	7 Fazit 

